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der Trust-Urkunde. Empfohlen wird die Abfassung der Trust-Urkunde in 

Form einer öffentlichen Urkunde vor einem Notar. 

Durch ein weiteres Rechtsgeschäft, den so genannten „atto disposi-

tivo“, kommt es zu Übertragung der Güter auf den Treuhänder. Der 

Treugeber gibt damit sein Eigentum über die Güter ab. 

2. Der Treuhänder (trustee)

Der Treuhänder stellt das einzig notwendige Subjekt dar, ohne das es 

keinen Trust geben kann. Der Treuhänder kann jegliche physische Person, 

Gesellschaft oder Vereinigung sein, welche von einem Dritten bewegliche 

oder unbewegliche Güter oder sonstige Rechte übertragen bekommt. Er 

verpflichtet sich, diese zu verwalten oder im eigenen Namen zum Vorteil 

Dritter zu verwenden. Der Treuhänder kann seine Pflichten unentgeltlich 

oder auch gegen Bezahlung, welche in der Trust-Urkunde festgelegt wird, 

ausüben. Der Tod des Treuhänder unterliegt nicht den Bestimmungen der 

gesetzlichen Nachfolgeregelung. Da das Vermögen ein so genanntes „ge-

trenntes Vermögen“ (patrimonio segregato) darstellt, fällt es nicht in die 

Erbmasse. Sollten sich im Trust-Vermögen auch Immobilien befinden, so 

werden diese zu fixen Register-, Hypothekar- und Katastergebühren auf 

den neuen Treuhänder umgeschrieben. 

3. Die Begünstigten (beneficiaries)

Die Begünstigten eines Trusts sind jene Personen, welche vom Treuge-

ber als Empfänger eines Vorteils angegeben werden. Man unterscheidet 

zwischen:

 �„Vested interest beneficiaries“: diese Begünstigten sind in der Trust-

Urkunde namentlich aufgezählt und erhalten einen Rechtsanspruch ge-

genüber dem Treuhänder, wobei sie Empfänger des laufenden Einkom-

mens des Trusts und/oder endgültige Empfänger bei dessen Ablauf 

sein können;

 �„Contingent beneficiaries“: die Stellung der Begünstigten ist dabei 

an das Eintreten eines zukünftigen Umstandes geknüpft;
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 �„Beneficiaries of discretionary trusts“: dem Treuhänder wird an-

hand der Trust-Urkunde das Recht eingeräumt, die Begünstigten zu 

bestimmen oder die Höhe der Ansprüche für bereits ausgewählte Be-

günstigte festzulegen. 

4. Das Überwachungsorgan (Protector)

Der Protector ist keine zwingend vorgeschriebene Figur und hat die Auf-

gabe, die Tätigkeit des Treuhänders zu verfolgen. Er gewährleistet eine 

korrekte Abwicklung und kontrolliert, dass diese im Einklang mit den 

Vorschriften in der Trust-Urkunde erfolgt. Der Protector kann auch ein 

Weisungsrecht gegenüber dem Treuhänder zur Abwicklung bestimmter 

Aufgaben haben. 

Entwicklung des Trusts
Das Institut des Trusts hat seine Wurzeln in Großbritannien und in den eng-

lischen Kolonien. Mittlerweile hat sich der Trust in den angelsächsischen 

Ländern für den alltäglichen Einsatz im Bereich der Finanz-, Vermögens- 

und Nachfolgeplanung etabliert. Mit der Veröffentlichung des Art. 2645-ter 

des Zivilgesetzbuches am 28. Februar 2006 im Amtsblatt („Gazzetta Uf-

ficiale“), wurde weiters bestätigt, was viele Befürworter des Trusts schon 

lange verfechten: die Möglichkeit, zweckgebundenes Vermögen zu 

schaffen. Somit kann eine reguläre Übertragung der Güter stattfinden.

Aspekte des Trusts
In Südtirol stehen derzeit über 5.800 Betriebe vor der Herausforderung 

der Unternehmensnachfolge. Jährlich werden bis zu 1.000 Unternehmen 

übergeben. Dabei sind die familienexternen Betriebsnachfolgen etwas 

häufiger (55,7%) als die familieninternen Übernahmen (44,3%). Gerade 

in Unternehmerfamilien besteht die Notwendigkeit, die Nachfolge 

genau zu regeln. In kleineren Betrieben ist vor allem die Wahl jenes 

Familienmitglieds, welches in Zukunft die Geschicke des Unternehmens 

leiten soll, von zentraler Bedeutung. Aber auch bei Kapitalgesellschaften 
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müssen verschiedene Aspekte beachtet werden. Besonders die Über-

tragung der Kapitalanteile an die nachfolgende Generation sorgt dabei 

immer wieder für Schwierigkeiten.

Die Nachkommen könnten noch zu jung sein, um die Unternehmenslei-

tung zu übernehmen, oder sich aufgrund verschiedener Umstände als 

nicht interessiert oder ungeeignet erweisen. Auch die Ehepartner der Er-

ben könnten entscheidenden Einfluss nehmen, sowohl während der Ehe 

als auch im Falle einer Trennung, sollten sie einen Teil des Firmenvermö-

gens für sich beanspruchen. Aus diesen Gründen suchen die Unterneh-

menseigentümer nach Wegen, welche den Betrieb oder die Betriebe im 

Falle einer Vermögensübertragung vor einem Zerfall oder vor Miss-

wirtschaft schützen. 

In diesem Fall kann der Trust Schutz gewähren, wobei den Bestimmun-

gen der Trust-Urkunde besondere Bedeutung zukommt. Grundvorausset-

zung ist, dass der ursprüngliche Besitzer die Rolle des Treugebers über-

nimmt und die Kapitalanteile einem Treuhänder überträgt. Zusätzlich zur 

Trust-Urkunde kann der Treugeber dem Treuhänder auch durch so genann-

te letters of wishes (wörtlich: Wunschbriefe) Anweisungen erteilen.

Der Treugeber kann seine bis dato im Betrieb eingenommene Position bei-

behalten. Es kann mitunter vorkommen, dass der Treuhänder am Ende 

der Laufzeit des Trusts gezwungen ist, unter mehreren Begünstigten 

zu wählen. In diesem Fall kann es sein, dass das Trust-Vermögen nicht 

einheitlich aufgeteilt wird. Es kann auch vorkommen, dass der Treugeber 

wünscht, eine Generation zu überspringen und seine Enkel mit der 

Unternehmensleitung zu beauftragen. In diesem Fall wird den direkten 

Nachfahren nur der aus der Verwaltung des Trust-Vermögens entstan-

dene Gewinn zufließen, während die Unternehmensführung später den 

Enkeln und Enkelinnen übertragen wird.

Es ist auch denkbar, dass der Treuhänder, sobald der Trust aufgelöst wird, 

nicht nur Stammaktien, sondern auch andere Arten von Aktien – wie zum 

Beispiel Genussaktien – schaffen muss, um somit den unterschiedlichen 

Fähigkeiten und Neigungen der Nachfahren zu entsprechen.
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Es besteht die Möglichkeit, dass alle Familienmitglieder, welche Anteile 

am Aktienpaket halten, zusammen die Rolle des Treugebers übernehmen. 

Damit will man einer Zersplitterung der Beteiligungen vorbeugen, 

wie das bei einer Erbschaft der Fall sein könnte. Diese Form des Trusts 

ermöglicht es, die Einheit des Unternehmens zu gewährleisten. 

Durch den Trust kann auch vermieden werden, dass das Aktienpaket min-

derjährigen Nachfahren übertragen wird. Dies hätte nämlich zur Folge, 

dass deren Erziehungsberechtigte in den Fruchtgenuss der Aktien kommen. 

Eine solche Konstellation würde besonders dann für Schwierigkeiten sorgen, 

wenn der Erziehungsberechtigte kein direkter Nachfahre des ursprünglichen 

Eigentümers ist. In diesem Fall wird die Laufzeit des Trusts nicht wie nor-

malerweise üblich auf eine vorgeschriebene Anzahl von Jahren beschränkt: 

der Trust endet dann, wenn der Nachfahre die Volljährigkeit und die damit 

verbundene vollkommene Handlungsfähigkeit erreicht hat.37

Der Trust aus steuerlicher Sicht
Mit ihrem Rundschreiben Nr. 48/E, vom 6. August, hat die Agentur für 

Einnahmen eine wichtige Stellungnahme zum Trust abgegeben. Damit 

wurden die Interpretationen der Befürworter von Trusts untermauert und 

Aussagen des „Telefisco“ revidiert. Bezüglich der Anwendung der Re-

gistersteuer sind folgende Akte von Bedeutung:

 �die Trust-Urkunde,

 �der Willensakt („atto dispositivo“) und 

 �die Übertragung an die Begünstigten.

Mit der Trust-Urkunde erklärt der Treugeber seinen Willen, einen Trust 

einzurichten. Da sie in Form eines öffentlichen Aktes verfasst wird, ist sie 

der fixen Registersteuer nach Artikel 11, Tarif erster Teil, DPR. 26. April 

1986, n. 131, unterworfen. Die Höhe beträgt 168 Euro.

Mit dem Willensakt gehen die Güter des Treugebers in das Eigentum 

des Treuhänders über. Da der Treuhänder als Vermittler zwischen dem 

Treugeber und dem Begünstigten gesehen wird, kommt dies einer Schen-

37  vgl. Lupoi, 2001, S. 653
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kung nahe. Dem Treuhänder widerfährt keine persönliche Bereicherung 

seines Vermögens. Somit muss der Verwandtschaftsgrad zwischen dem 

Treugeber und den Begünstigten (und nicht jene zwischen Treugeber und 

Treuhänder) festgestellt werden, um herauszufinden, welcher Steuersatz 

und Freibetrag zur Anwendung kommt. Zum Beispiel, beim Ehepartner 

und Erben in direkter Linie sind dies 4% mit einem Freibetrag von einer 

Million Euro pro Person. Sollte die Übertragung Betriebe oder Gesell-

schaftsquoten an die Nachkommen betreffen, so erfolgt dies sogar zur 

Gänze steuerfrei. Da es sich bei den derzeitigen Trusts vielfach um Trusts 

aus dem familiären Bereich handelt, ist eine günstige Voraussetzung zur 

Verbreitung dieses Instruments gegeben.

Der Übertrag vom Treuhänder an den Begünstigten unterliegt keiner wei-

teren Schenkungssteuer mehr, da diese ja bereits bei der Errichtung des 

Trusts entrichtet wurde. Somit sind auch eventuelle Wertzuwächse 

schenkungs- und erbschaftssteuerfrei.

Im Falle von Übertragungen von Immobilien, fallen Hypothekar- und Kata-

stergebühren in proportionaler Höhe an. So sind Hypothekargebühren in 

Höhe von 2% und Katastergebühren in Höhe von 1% geschuldet.

Nachfolgend eine Übersicht zur Besteuerung des Trusts:

Besteuerung Steuersatz

Trust mit Begünstigten

Trust mit Übertrag von Betrieben und Gesellschafsquoten

Trust mit Übertrag von Immobilien

Steuersatz und Freibetrag hängen 
vom Verwandtschaftsgrad zwischen 
dem Settor und den Begünstigten ab

Steuerfrei

2%
1%

Schenkungssteuer

Begünstigte sind Nachkommen des 
Settors

Hypothekargebühren
Katastergebühren
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Mit dem Finanzgesetz 2007 wurde der Trust definitiv den IRES-pflichti-

gen Steuersubjekten zugeordnet. 

Artikel 73 unterscheidet zwei Fälle:

 �transparente Trusts (trust trasparente), d.h. mit bereits bestimmten 

Begünstigten. Hier werden die Früchte laut Transparenzbestimmun-

gen den Begünstigten zugerechnet und auch von diesen versteuert; 

 �nicht transparente Trusts (trust opaco), d.h. ohne Begünstigte bzw. 

bei welchen die Begünstigten noch nicht bestimmt sind. Die Früchte 

werden dem Trust selbst zugerechnet.

Ein Trust kann, je nachdem wie die Trust-Urkunde verfasst wurde, gleich-

zeitig transparent und nicht transparent sein.

Sollten die ausgeschütteten Früchte bereits einer Ersatzsteuer unterlie-

gen, so erfolgt keine weitere Besteuerung. Dies ist zum Beispiel bei ei-

nigen Finanzinstrumenten der Fall (Ersatzsteuer im Ausmaß von 12,50 

Prozent). 

Für jeden Trust muss um eine Steuernummer angesucht werden und 

gegebenenfalls auch um eine Mwst-Nummer.

Abhandlung einiger Trust Klausel
Es ist möglich, die Trust Urkunde an den jeweiligen individuellen Be-

dürfnissen anzupassen und somit eine maßgeschneiderte Lösung 

zu erhalten. Die Formulierung der einzelnen Klauseln ist sehr wichtig, 

denn eine kleine Abänderung hat großen Einfluss auf den Trust.

Beispiel: Änderungen von Klauseln
 Der Begriff „Begünstigte“ bezeichnet Monika, Nichte des Treugebers.
 �Am Ende der Laufzeit des Trusts, wird das Trustvermögen wie folgt über-
geben:

	 • an Monika;
	 • �in Ermangelung: an die Töchter/Söhne von Monika zu gleichen Quoten, 

denen der Trustvermögen nur ab diesen Moment gehört. 
Der Treuhänder: 
	 • hält das Trustvermögen zu ihrer Verfügung
	 • �und kümmert sich um jede notwendige Erfüllung, um diese Zugehörigkeit 

auch gegen Dritte rechtlich entgegenzusetzen.
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Mögliche Änderung der Klausel und deren Folgen:
	• �im Ermangelung: an die [derzeit lebenden] Töchter/Söhne von Monika zu 

gleichen Quoten; 38

Im ersten Fall, wenn Frau Monika bei Laufzeitende des Trusts verstorben sein 
sollte, erhalten ihre Kinder das Vermögen zu gleichen Teilen. Ist ein Kind ver-
storben, so geht dessen Teil an die jeweiligen Rechtsnachfolger. 
Nach der Abänderung steht das Vermögen nur den lebenden Kindern zu; die 
Rechtsnachfolger der bereits verstorbenen, sofern vorhanden, gehen leer aus. 

Unter anderem können folgende Klauseln eingebaut werden:

 �Klauseln zum Ziel und Zweck des Trusts:

	� Mit dieser Klausel wird das Ziel und der Zweck des Trusts festgelegt 

(zum Beispiel: Absicherung der Familie, für wohltätige Zwecke).

Beispiel 1: Ziel des Trusts
Ziel des Trusts ist die Auszahlung von Summen an Einrichtungen jeder Art, wel-
che ausschließlich wohltätige Zwecke verfolgen und in der Provinz <Name> 
tätig sind.
Beispiel 2: Zweck des Trusts
Der Trust wird zur Sicherung des aktuellen Lebensstandards, des persönlichen 
Unterhalts und der ärztlichen Pflege meiner Tochter Maria eingerichtet.

 �Klausel zu den Begünstigten der laufenden Früchte des Trusts:

	� Hier werden die Begünstigten der laufenden Früchte des Trusts an-

gegeben. Außerdem wird die Nachfolge des Nutznießers bei einem 

Todesfall bestimmt.

Beispiel 3: Begünstigte der laufenden Früchte des Trusts
Während der Laufzeit des Trusts zahlt der Treuhänder die laufenden Früchte 
des Trustvermögens aus, und zwar:

 an den Treugeber, für die Dauer seines Lebens;
 �im Ermangelung: an seine Töchter/Söhne und seinen Ehepartner [zu gleiche 
Quoten] für die Dauer deren Lebens;
 �im Ermangelung: an die Begünstigten des Trustvermögens (z.B.: die Enkel), 
gemäß der ihnen zustehenden Quoten.

Beispiel 4: Verwendung des Trustvermögens für den Ehepartner des 
Treugebers
Nach dem Ableben des Treugebers zahlt der Treuhänder für die Laufzeit des 
Trusts an den Ehepartner des Treugebers für die Länge seines Lebens Euro 

38  Lupoi, 2005, pag. 72
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50.000 innerhalb von <Nummer> Monate ab dem Ende jeden Kalenderjah-
res.
Beispiel 5: die Begünstigten auf Lebenszeit
A. Der Begriff Begünstigte auf Lebenszeit bezeichnet:
   1. den Treugeber für die Dauer seines Lebens;
   2. im Ermangelung: den Ehepartner für die Dauer seines Lebens.
B. Der Treuhänder 
   1. �verwendet das Trustvermögen zu Gunsten der Begünstigten auf Lebens-

zeit;
   2. �im Ermangelung: hält das Trustvermögen zur Verfügung seines Erstge-

borenen, <Name>.

 �Klausel für zusätzlichen Bedarf des Treugebers:

Es kann vorgesehen werden, dass zum Beispiel, sollte das Einkommen 

des Treugebers nicht ausreichen, um seinen vorhergehenden Lebens-

standard beizubehalten, der Treuhänder die Erträge oder auch das Trust-

vermögen zum Ausgleich dieser Kosten heranziehen kann.

Beispiel 6: Bedarf des Treugebers
Wenn das aktuelle Einkommen des Treugebers nicht genügt, um
  1. ärztliche Ausgaben zu bezahlen,
  2. oder seinen vorherigen Lebensstandard beizubehalten,
verwendet der Treuhänder die Erträge und [wenn nicht ausreichend] das Trust-
vermögen, um den Fehlbetrag auszugleichen.

 �Klauseln zu den Begünstigten des Trusts:

In diesem Teil werden die Begünstigten des Trust und deren Rechte am 

Ende der Laufzeit des Trusts festgelegt.

Beispiel 7: Zugehörigkeit des Trustvermögens an den Begünstigten
A. �Der Begriff „Begünstigte“ bezeichnet Monika und Angelika, Nichten des 

Treugebers.
B. �Am Ende der Laufzeit des Trusts wird das Trustvermögen an die Begünstig-

ten übertragen, welchen das Vermögen erst ab diesem Zeitpunkt gehört; 
der Treuhänder 

   1. hält das Vermögen zur Verfügung von 
     a. Monika zu drei Vierteln
     b. Angelika zu einem Viertel.
   2. �und kümmert sich um jede notwendige Erfüllung, um diese Zugehörig-

keit auch gegen Dritte rechtlich entgegenzusetzen. 
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Beispiel 8: die Begünstigten
Der Begriff „Begünstigte“ bezeichnet die männlichen Nachkommen des Treu-
gebers, Söhne seiner Töchter/Söhne bzw. Söhne von seinen Geschwistern, 
welche während der Laufzeit des Trust geboren wurden [und bei Laufzeitende 
am Leben sind].
Beispiel 9: die Begünstigten
A. Der Begriff „Begünstigte“ bezeichnet <Name einer juristischen Person>.
B. Falls die Begünstigte nicht mehr tätig ist, bezeichnet der Begriff „Begüns-
tigte“ eine wohltätige Vereinigung, welche vom Treuhänder [mit vorheriger 
Zustimmung des Überwachungsorganes] während der Laufzeit des Trusts 
gewählt wird. 
Beispiel 10: die Begünstigten
A. Der Begriff „Begünstigte“ bezeichnet: 
   �1. �die lebenden Nachkommen des Treugebers am Ende der Laufzeit des 

Trusts; 
   �2. �im Ermangelung: <Name einer Einrichtung> und, falls sie nicht mehr tä-

tig ist, eine wohltätige Vereinigung, welche vom Treuhänder [mittels be-
glaubigter Urkunde] [und mit Zustimmung des Überwachungsorganes] 
während der Laufzeit des Trusts gewählt wird / die Personen [ausge-
schlossen der Treugeber], die vom Treugeber während der Laufzeit des 
Trusts ernennt werden, und zwar:

      a. einzeln oder als Kategorie, 
      b. auf befristeter oder unter aufhebender [oder auflösender] Bedingung,
      c. �[mittels Testament] oder mittels beglaubigter und dem Treuhänder 

mitgeteilter Urkunde.

 Bedingungen für eine Begünstigung:

Es ist auch möglich, dass die Begünstigung an eine Bedingung geknüpft 

ist. Zum Beispiel kann festgelegt werden, dass der Treuhänder das Ver-

mögen für den Treugeber bis zu seinem Ableben verwendet, danach auf 

seinen Erstgeborenen übergeht, jedoch nur unter bestimmten Vorausset-

zungen (Beispiel: wenn er sich in die Rechtsanwaltskammer einschreibt).

Beispiel 11: der Begünstige auf Lebenszeit
Der Treuhänder:
1. �verwendet das Trustvermögen zu Gunsten des Treugebers [Begünstigter 

auf Lebenszeit];
2. �in Ermangelung: hält das Trustvermögen zur Verfügung seines Erstgebore-

nen, <Name>, wenn er sich in den Anwaltskammer einschreibt und dort bis 
zu seinem Rentenalter eingeschrieben bleibt;

3. �in Ermangelung: hält das Trustvermögen zur Verfügung der Schwester des 
Treugebers <Name>. 
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Beispiel 12: die Begünstigten
A. �Der Begriff „Begünstigte“ bezeichnet Söhne des Treugebers, ausgenom-

men jene, welche während der Laufzeit des Trusts eine Frau heiraten, die 
der <Religion> angehört.

B. �Am Ende der Laufzeit des Trusts wird das Trustvermögen zu gleichen Quo-
ten an die Begünstigten übertragen, welchen das Vermögen erst ab diesem 
Zeitpunkt gehört. 

 Klauseln zum Ausschluss von Begünstigten:

Während der Laufzeit des Trusts besteht die Möglichkeit, Begünstigte 

wiederum auszuschließen.

Beispiel 13: Ausschluss von Begünstigten
A. �Während der Laufzeit des Trusts kann der Treugeber mittels [beglaubigter] 

Urkunde, welche an den Treuhänder übermittelt wird, [oder mittels Tes-
tament] eine Person oder eine Kategorie aus dem Kreis der Begünstigten 
ausschließen.

B. �Das Recht ist an die Person des Treugebers gebunden.
Beispiel 14: Ausschluss von Begünstigten
Bis zur Fälligkeit / Während der Laufzeit des Trusts kann der Treuhänder [nach Zu-
stimmung des Überwachungsorganes] / kann das Überwachungsorgan mittels 
[beglaubigter und an Treuhänder/Überwachungsorgan übermittelte] Urkunde 
eine Person oder eine Kategorie aus dem Kreis der Begünstigten ausschließen.

 Klauseln zur Beschränkung der Rechte des Treuhänders:

Somit ist es zum Beispiel möglich, dem Treuhänder zu verbieten, dass 

dieser Immobilien oder Beteiligungen verkauft, Immobilien vermietet oder 

einen Vertrag, welcher einen festgelegten Betrag übersteigt, abschließt.

Beispiel 15: Beschränkung der Rechte des Treuhänders
A. �Der Treuhänder darf nicht [ohne Zustimmung des Überwachungorganes / 

des Komitees der Begünstigten]:
   1. Immobilien verkaufen, oder sie mit Realgarantien belasten;
   2. �Immobilien vermieten, oder deren Nutzung an Dritte für mehr als <Num-

mer> Jahren erlauben; 
   3. Beteiligungen verkaufen;
   4. keinen Vertrag, welcher <Betrag> Euro übersteigt, abschließen.
B. Die Begünstigten [und das Überwachungsorgan] haben das Recht, für die 
Nichtigkeitserklärung der Verträge, die in Verletzung der obgenannten Vor-
schriften abgeschlossen wurden, vorzugehen.
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 Klauseln zu den Rechten des Treuhänders:

Hierbei werden die Rechte des Treuhänders unter Angabe der Tätigkei-

ten, welche dieser ausüben darf, definiert.

Beispiel 16: Rechte des Treuhänders
Der Treuhänder darf:
1. �[nach Zustimmung des Überwachungsorganes] die Güter im Trust einset-

zen, oder mit einer Hypothek belasten, um:
   �a. Beträge an einen der aktuellen Begünstigten auszuleihen; das Darlehen 

kann weder Zinsen noch Garantien vorsehen;
   �b. Schulden eines aktuellen Begünstigten zu garantieren;
2. Beträge als Darlehen für einen beliebigen Zweck nehmen;
3. �Hypotheken oder andere reale Garantien, bezüglich einer beliebig rechtmä-

ßig eingegangenen Verpflichtung, zu gewähren. 

 Klauseln zur Änderung der Trusturkunde:

In diesem Teil ist es möglich, jene Personen, welche eine Änderung be-

antragen können, zu definieren. Es kann auch angegeben werden, welche 

Klauseln nicht geändert werden dürfen.

Beispiel 17: Änderungen dieses Instrumentes
Der Treugeber / Nach dem Tod oder eingetretener Unfähigkeit des Treugebers 
kann der Treuhänder [mittels beglaubigter Urkunde] dieses Instrument [nach 
Zustimmung des Überwachungsorganes / des Komitees der Begünstigten] 
ändern, ausgenommen folgende Artikeln:
1. Laufzeit des Trusts
2. Begünstigte
3. <...>

 Trust zu Gunsten von beeinträchtigten Personen:

Der Trust kann in diesem Fall zu Gunsten von beeinträchtigten Personen 

errichtet werden. Dadurch ist es möglich, die lebenslange Fürsorge dieser 

Personen zu sichern. Danach kann das Vermögen auf die Nachkommen 

aufgeteilt werden.

Beispiel 18: Trust zu Gunsten von beeinträchtigten Personen
Art. 1. Verwaltung und Zugehörigkeit des Trustvermögens
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Der Treuhänder: 
1. �verwendet das Trustvermögen zu Gunsten der pflegebedürftigen Person für 

die Dauer seines/ihres Lebens;
2. �in Ermangelung: hält das Trustvermögen zur Verfügung der weiteren Töch-

ter/Söhne des Treugebers zu gleichen Quoten.
Art. 2. Verwendung des Vermögens und der laufenden Früchten 
A. �Der Treuhänder verwendet zu Gunsten der pflegebedürftigen Person:
   �1. so viel wie angemessen der laufenden Früchte des Trusts, und häuft 

während der Laufzeit den Überschuss an, um das Vermögen im Trust zu 
erhöhen;

   �2. sowie, falls notwendig [und nach Zustimmung des Überwachungsorga-
nes] das Vermögen selbst. 

B. �Der Treuhänder kann [nach Zustimmung des Überwachungsorganes] Aus-
zahlungen an den Vormund der pflegebedürftigen Person vornehmen, ohne 
dass er dessen Verwendung nachprüfen muss. Außer er ist in Kenntnis 
gewisser Umstände, welche eine Prüfung erfordern.

 Klausel zu vorzeitigen Auszahlungen:

Es besteht die Möglichkeit, dass der Treuhänder während der Laufzeit 

des Trust, einen Teil des Vermögens an die Begünstigten ausbezahlt. Dies 

ist etwa dann der Fall, wenn die Begünstigten Geld für ihre wirtschaftli-

che Tätigkeit benötigen.

Beispiel 19: vorzeitige Auszahlungen
Während der Laufzeit des Trusts kann der Treuhänder [nach Zustimmung des 
Überwachungsorganes und des Begünstigten auf Lebenszeit]: 
1. Beträge des Trustvermögens an die Tochter auszahlen [falls diese sie für 
ihre Handels- oder Berufstätigkeit benötigt] 
2. oder für [einen bestimmten Zweck]
3. [Beträge direkt zu ihren Gunsten verwenden]
4. [ihr Güter des Trusts übertragen]

 �Bezüglich der Laufzeit können verschiedene Vorgaben eingebaut wer-

den:

• fixe Laufzeit

• bis zum Eintreten eines Ereignisses (z.B.: Sponsion des Begünstigten)

• �fixe Laufzeit und vorzeitiges Ende bei Eintreten eines bestimmten Ereig-

nisses (z.B.: Tod des Treugebers)
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• �fixe Laufzeit. Einem Dritten (z.B. Bruder) wird das Recht einberäumt, 

den Trust vorzeitig aufzulösen. 

Markus Gamper

Spezialist Unternehmensnachfolge bei der Südtiroler Sparkasse.

Einige der Klauseln wurden in Zusammenarbeit mit Prof. Maurizio Lupoi (ordentli-
cher Professor für „sistemi giuridici comparati“ der Universität Genua) erarbeitet.
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